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Wien, am 8.10.2024

Die Hausordnung:
SchUG § 44 Abs. 1

kann im Rahmen des Schulforums, soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern, verändert werden.

 Frühaufsicht: 7.00-7.45 Uhr, nach 7.30 Uhr wird das Schultor aus organisatorischen Gründen geschlossen. Vor
7.00 bzw. zwischen 7.30 -7.45 Uhr bitte vor dem Schultor warten.

 Zwischen 7.30 und 7.45 Uhr NICHT über den Kindergarteneingang in den Frühdienst gehen.

 Kinder bitte rechtzeitig in der Früh bringen. (ab 7.45 Uhr Eintritt beim Schultor möglich)

 Zuspätkommen stört den Unterricht und ist für die Kinder sehr unangenehm!

 Unterrichtsende Mo - Do: 15.30 Uhr – danach Entlassung beim Schultor

 Unterrichtsende Freitag: 13.50 Uhr – danach Entlassung beim Schultor

 Eltern verabschieden und begrüßen ihr Kind VOR dem Schultor

 Spätdienst
Spätdienst Montag bis Donnerstag: 15:30 Uhr – 17:30 Uhr
Spätdienst Freitag: 13:50 Uhr – 17:30 Uhr (Bezahlung erst ab 15:30 Uhr)

 Entlassenszeiten:
Montag bis Donnerstag: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Uhr
Freitag: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Uhr

Ein Abholen  aus dem Spätdienst ist NICHT möglich.
Fahrtendienst: 15:30, 16:30 Uhr (Fr, 13.50 zusätzlich)

 Bildungstage: KEIN MITTAGESSEN, KEINE JAUSE, KEINE BETREUUNG – 1. Schultag, letzter Schultag und 2
Bildungstage (11 Uhr Unterrichtsschluss)

 Betreuung in den Ferien und an schulautonomen Tagen am Campus durch Pädagog:innen

 Änderungen die Entlassung des Kindes betreffend, können nur schriftlich über das Mitteilungsheft
entgegengenommen werden. (Ausnahme: Schoolfoxnachricht – Eingang muss bis 7.45 Uhr erfolgen)

 Abholung vor 15:30 Uhr ist nur bei persönlicher Anwesenheit einer beauftragten Person möglich (z.B. Arzttermin)
– Abholung bei der Klasse. Ein Entlassen vor 15:30 Uhr wird NICHT verantwortet. – Termin muss dem Klassenteam
bekannt gegeben werden.

 Bringen der Kinder nur über den HAUPTEINGANG möglich (nicht über den Seiteneingang) – Ausnahme Kinder im
Rollstuhl.



 Entlassen: Die Kinder werden beim Haupteingang entlassen (Ausnahme Fahrtendienst und SKÖ Kinder)

Eltern haben die Klassenlehrer:in in schriftlicher Form über den Besuch eines externen Kurses (Musikschule,
Turnverein, Schach, …) zu informieren. Nur dann wird das Kind um die entsprechende Uhrzeit entlassen (jeweils
nur zur vollen und zur halben Stunde).

 Kinder, die einen externen Kurs besuchen gehen ohne Aufsichtsperson der Schule zum Kursraum. Das Ankommen
kann von der/dem Pädagog:in nicht kontrolliert werden – die Kinder müssen selbst in den Kursraum finden. Nach
dem Kurs ist kein Zurückkommen in den Spätdienst mehr möglich.

 Kinder, die bereits entlassen sind verlassen bitte das Schulgelände.

 Spätdienst endet um 17.30 Uhr. Die Kinder werden um 17:30 Uhr beim Schultor entlassen – bitte auf
PÜNKTLICHKEIT achten!

 Jegliche Änderungen der Notfalldaten, Adresse (Meldezettel erforderlich) und Kontodaten (Ausfüllen eines neuen
Datenblattes) müssen unverzüglich der /dem Klassenlehrer:in und der Administratorin gemeldet werden.

 Elterngespräche sind nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

 Elternbriefe und -informationen zur Kenntnis nehmen. Elternbrief per Schoolfox

 Ziel = Kopierkosten sparen

 Mutwillige Verunreinigung/Zerstörung -  ev. Ersatz notwendig, Erziehungsberechtigte sollen die Lehrer:innen bei
dieser Erziehungsarbeit unterstützen! Keine Haftung der Aufsichtsperson!

 Rollerskates, Longboards... dürfen im Schulhaus nur getragen werden – die Schule übernimmt keinerlei Haftung!

 Roller und Fahrräder vor der Schule absperren – KEINE HAFTUNG!

 Abstellplätze (Rad, Roller) dürfen nicht mit einem Schloss RESERVIERT werden.

 Handy, Smart-Watches (mit SIM Karte), usw. – dürfen nur AUSGESCHALTEN/bzw. im Schulmodus in der
Schultasche sein. Es wird keinerlei Haftung seitens der Schule übernommen. (Klassenregeln beachten) – Eltern
sollen keine Nachrichten untertags an die Schüler:innen schicken.

 Für verlorene Schülerausweise muss eine Verlustanzeige gemacht werden (Magistrat – ist auch online möglich).
Nur gegen Vorlage darf ein neuer Ausweis ausgestellt werden.

 Wir sind eine „Wasserschule“ – beim Mittagessen und in den Pausen (Klassen) wird Wasser getrunken.

 Gesunde Jause – die Kinder erhalten eine Vormittagsjause.

 Läuse – Kinder dürfen erst wieder in die Schule, wenn die Lausfreiheit ärztlich bestätigt ist.

 Fundkleidung: Sammlung bei den Gebäudewarten. Mehrmals jährlich werden die Fundkleidungsstücke nochmals
aufgelegt – bei NICHTABHOLUNG werden diese gespendet.

 Gefundene Wertgegenstände werden bei den Gebäudewarten gesammelt.

 Hunde dürfen NICHT in die Schule. Ausnahme Therapiehunde von Pädagog:innen nach Absprache mit den Eltern
und der Direktion.

 RAUCHEN am Schulgelände ist nicht erlaubt. (Schulgelände vor dem Haupteingang bis inkl. Betonbänke)

 Die Aufsichtspflicht der Kinder bei Elternabenden liegt bei den Eltern. Die Kinder dürfen NICHT ohne Aufsicht auf
den Marktplätzen spielen – Kinder in die Klassen zum Elternabend mitnehmen (Absprache mit den Lehrer:innen
(Anzahl der Sessel)  bzw. Betreuung für zuhause organisieren).

 Parkplatz ist ein PRIVATGRUND – Parken ist NICHT erlaubt. HALTEN auf den BEHINDERTEN-PARKPLÄTZEN nur mit
Berechtigung. PARKEN vor den Fahrradständern ist nach Straßenverkehrsordnung NICHT erlaubt.



 Die Hausordnung - Aufsichtspflicht:

 Bei Benützung des Hannah-Arendt-Parks genügt die Aufsicht einer Person, wenn es sich um ein gelenktes Angebot
handelt (z.B. Trainieren für den Schullauf).

 Lern- und Freizeitbetrieb bei offener Klassentür, so ist die Aufsichtspflicht für lernende und spielende Kinder in der
Klasse und am Gang gegeben.

 Gemeinsame offene Pause, offenes Mittagessen, durch Gangaufsichten und Aufsichten in den einzelnen Räumen
bzw. auf den Marktplätzen ist die Aufsichtspflicht erfüllt.

 Befindet sich die Gruppe im Schulhof – Aufsichtspflicht ist erfüllt, wenn Kind aufs WC, oder zur Schultasche geht
um Essen/Trinken zu holen.

 Keine Aufsicht, wenn ein Kind unerlaubterweise die Klasse verlässt und im Schulhaus herumläuft.

Mit freundlichen Grüßen


